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 Weitere Fragen zum Thema Wasser beant-
worten wir gern unter den Telefonnummern
07151 131-408 oder -192.

Verbrauchsleitungen, die nicht mehr benutzt
werden, sind aus hygienischen Gründen von
der übrigen Trinkwasserinstallation zu tren-
nen.
5. Das regelmäßige Ablesen – wöchentlich/
monatlich – des Wasserzählers gestattet die
Überprüfung des eigenen Wasserverbrauchs
und führt rechtzeitig zum Erkennen von Was-
serverlusten und Schäden in der Trinkwasser-
Installationsanlage.
6. Bei längerer Abwesenheit, z. B. länger als
zwei Tage, empfiehlt es sich, die Trinkwasser-
anlage bei Einfamilienhäusern nach der Was-
serzähleranlage und bei Mehrfamilienhäusern
an der Stockwerksarmatur abzusperren, um
eventuelle Wasserschäden zu vermeiden.
7. Trinkwasser-Anlagenteile und Einrichtun-
gen, die Frosteinwirkungen unterliegen kön-
nen, sind rechtzeitig abzustellen und zu entlee-
ren. Es empfiehlt sich, solche Leitungen bei ge-
öffneten Entleer- und Entnahmeventilen zu-
sätzlich auszublasen. Bei Wiederinbetriebnah-
me sind diese Leitungen gründlich zu spülen.
Danach kann die Dichtheit solcher Anlagenteile
durch Beobachten des Wasserzählers festge-
stellt werden. Als Frostschutz von Leitungen
und Anlagenteilen eignen sich z. B. entspre-
chende Isolierstoffe wie Isolierrohrschalen oder
-platten, elektrische Geräte mit thermischer
Regelung als sogenannte Frostwächter oder
auch elektr. Heizbänder als Begleitheizung mit
entsprechend ausgelegter Leitung.
8. Alle Anlagenteile, die einer regelmäßigen
Kontrolle und Wartung bedürfen (z. B. Wasser-
zähler, Rückflussverhinderer, Filter, Rohrbelüf-
ter, Rohrtrenner, Druckmessgeräte), und alle
Bedienungselemente (z. B. Absperrarmaturen)
müssen jederzeit zugänglich und ohne Schwie-
rigkeiten zu kontrollieren und betätigen sein.
9. Geräte und Anlagen zur Trinkwassernach-
behandlung, Filter, Enthärtungsanlagen, Do-
siergeräte-sind nach den Angaben des Herstel-
lers und den Hinweisen des betr. Installations-
unternehmens zu betreiben und zu warten. Für
die erforderliche Inspektion, Wartung und In-
standhaltung empfiehlt sich der Abschluss ei-
nes Wartungsvertrages mit einem Installati-
onsunternehmen.
10. Wasserzähler unterliegen der Eichgesetz-
gebung. Die Gültigkeitsdauer der Eichung be-
trägt sechs Jahre für Kaltwasserzähler, fünf
Jahre für Warmwasserzähler und Heißwasser-
zähler. Für die Einhaltung der Gültigkeitsdauer
bei privaten Wasserzählern ist der Besitzer
bzw. Betreiber verantwortlich.

Wird eine private Enthärtungsanlage betrie-
ben, muss die Resthärte-Empfehlung – 6 bis
9˚dH – durch den Betreiber selbst festgestellt
werden. Zu beachten ist außerdem, dass es
durch die Enthärtung des Wassers zu einer Er-
höhung der Natriumkonzentration im Trink-
wasser kommen kann. Eine hohe Natriumzu-
fuhr stellt jedoch einen Risikofaktor für die Ent-
wicklung von Bluthochdruck dar. Personen, die
eine natriumarme Diät einhalten müssen, ist
vom Genuss von enthärtetem Wasser abzura-
ten. Da das Kochsalz, welches für die Regenera-
tion von Enthärtungsanlagen benötigt wird,
biologisch nicht abbaubar ist, kann die Wasser-
enthärtung zudem nicht als umweltfreundlich
angesehen werden.
Zur Aufstellung und zum Betrieb von Enthär-
tungsanlagen empfehlen wir gemäß DIN 1988:
- Rücksprache bei den Stadtwerken bezüglich
der Wasserqualität
- Einbau nur durch ein qualifiziertes, in das In-
stallateurverzeichnis der Stadtwerke eingetra-
genen Installationsunternehmens
- Begrenzung der Wasserbehandlung mög-
lichst nur auf den eigentlichen Verwendungs-
zweck (z. B. Warmwasserinstallation)
- Sorgfältige und regelmäßige Wartung (ggf.
Abschluss eines Wartungsvertrags zu empfeh-
len)
- Ohne Wartung können hygienische Probleme
(z. B. Verkeimungen mit bakterieller Verunrei-
nigung) auftreten.

Zehn Tipps zum Betrieb von
Trinkwasser-Installationen
1. Absperrventile hinter bzw. nach dem Was-
serzähler, Stockwerksarmaturen, Gerätean-
schluss-Eckventile sollten zur Erhaltung der
Funktionsfähigkeit von Zeit zu Zeit – mindes-
tens einmal jährlich – betätigt werden.
2. Es wird darauf hingewiesen, dass das stadt-
werkeeigene Hauptabsperrventil am Eintritt
der Wasserhausanschlussleitung ins Gebäude
nicht als Absperrorgan für den Betrieb der pri-
vaten Kundenanlage gedacht ist.
3. Bei Apparaten und Geräten, z. B. Wasch-
und Geschirrspülmaschinen, die mit einem
Schlauch an eine Entnahmearmatur ange-
schlossen sind, ist diese Armatur unmittelbar
nach Betrieb zu schließen.
4. Anlagenteile, die nur selten genutzt wer-
den wie z. B. Zuleitungen zu Gästezimmern,
Garagenleitungen u.a. sollten mindestens ein-
mal monatlich durchgespült werden, so dass
sich der Wasserinhalt regelmäßig erneuert.

Wasserqualität/Wasserverteilung
Trinkwasser ist das am häufigsten und genau-
esten kontrollierte Lebensmittel. Die Qualitäts-
kontrolle erfolgt nach den strengen Vorschrif-
ten der Trinkwasserverordnung. Die Verord-
nung legt detailliert fest, welche Stoffe in wel-
chen Konzentrationen vorhanden sein dürfen.
Das in Waiblingen verteilte Trinkwasser erfüllt
alle Anforderungen hinsichtlich mikrobiologi-
scher und chemischer Beschaffenheit. Seit 1.
November 2011 ist die novellierte Trinkwasser-
verordnung 2011 in Kraft gesetzt. Diese sorgt
nachhaltig für einen hohen Qualitätsstandard
des Trinkwassers. Im Verteilungsbereich des
Waiblinger Trinkwassers sind für die Hausin-
stallation alle Werkstoffe und sonstigen Mate-
rialien, die das DVGW-Prüfzeichen tragen, ge-
eignet.

Waschmitteldosierung
Die Waschmitteldosierung soll entsprechend
der Wasserhärte gemäß den nach dem Wasch-
mittelgesetz auf den Packungen abgedruckten
Mengenangaben erfolgen, wobei eher sparsam
als großzügig verfahren werden sollte. Anga-
ben zur Wasserhärte bzw. zum Härtebereich
sind unserem Analysenblatt zu entnehmen.

Wasserhärte/Wasserhärtebereiche
Wasser enthält entsprechend den geologi-
schen Verhältnissen seiner Herkunft Anteile an
gelösten Stoffen wie z. B. Calcium und Magne-
sium. Diese Stoffe werden als Härtebildner be-
zeichnet und sind bestimmend für die Gesamt-
härte des Wassers. Nach § 9 Wasch-und Reini-
gungsmittelgesetz mit Fassung vom 5. Mai
2007 werden die Wasserhärtebereiche neu de-
finiert. Es gibt nur noch die Härtebereiche
weich, mittel, hart. Die Angaben erfolgen nach
internationalem Standard in Millimol Calcium-
carbonat (CaCO3) pro Liter. Angaben zur Was-
serhärte bzw. zum Wasserhärtebereich sind
unserem Analysenblatt, Seite 2, zu entnehmen.

Enthärtung ja oder nein?
Grundsätzlich ist festzustellen, dass das von
der öffentlichen Wasserversorgung gelieferte
Wasser in seiner Eigenschaft als Lebensmittel
keiner Enthärtung bedarf. Es benötigt für Trink-
und Kochzwecke keinerlei weitere Behandlung.
Wenn jedoch aufgrund spezieller Aufgaben-
stellungen der Einsatz von Enthärtungsanla-
gen als sinnvoll angesehen wird, sollte bei der
Anschaffung beachtet werden, dass die Geräte
mit dem DVGW-Prüfzeichen versehen sind.

Trinkwasser in Waiblingen – die Versorgungsgebiete 1 bis 5.




